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Rechtssatz

Dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) werden nach Art. 267 AEUV folgende Fragen zur Vorabentscheidung

vorgelegt:Dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) werden nach Artikel 267, AEUV folgende Fragen zur

Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Fällt eine Situation, in der eine in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union anerkannte und ansässige

Religionsgesellschaft in einem anderen Mitgliedstaat um Subventionierung einer von ihr als konfessionell anerkannten,

von einem nach dem Recht dieses anderen Mitgliedstaates eingetragenen Verein in diesem anderen Mitgliedstaat

betriebenen Privatschule ansucht, unter Berücksichtigung von Art. 17 AEUV in den Anwendungsbereich des

Unionsrechts, insbesondere von Art. 56 AEUV?1. Fällt eine Situation, in der eine in einem Mitgliedstaat der

Europäischen Union anerkannte und ansässige Religionsgesellschaft in einem anderen Mitgliedstaat um

Subventionierung einer von ihr als konfessionell anerkannten, von einem nach dem Recht dieses anderen

Mitgliedstaates eingetragenen Verein in diesem anderen Mitgliedstaat betriebenen Privatschule ansucht, unter

Berücksichtigung von Artikel 17, AEUV in den Anwendungsbereich des Unionsrechts, insbesondere von Artikel 56,

AEUV?

Für den Fall der Bejahung der ersten Frage:

2. Ist Art. 56 AEUV dahingehend auszulegen, dass er einer nationalen Norm entgegensteht, welche als eine

Voraussetzung für die Subventionierung von konfessionellen Privatschulen die Anerkennung des Antragstellers als

Kirche oder Religionsgesellschaft nach nationalem Recht vorsieht?2. Ist Artikel 56, AEUV dahingehend auszulegen, dass

er einer nationalen Norm entgegensteht, welche als eine Voraussetzung für die Subventionierung von konfessionellen
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Privatschulen die Anerkennung des Antragstellers als Kirche oder Religionsgesellschaft nach nationalem Recht

vorsieht?
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